
 

 

 

 
 
 
Hinweis: 
 
Bei der Aufstellung von Wärmepumpen im Freien ist sicherzustellen, dass die durch die Wärme-
pumpe verursachte Zusatzbelastung am nächstgelegenen Immissionsort in der Nachbarschaft den 
jeweiligen Immissions-Richtwert der TA Lärm für die Nachtzeit um mindestens 6 dB(A) unter-
schreitet (s. Tabelle). Damit soll gewährleistet werden, dass noch Emissionskontingente für weite-
re Anlagen bestehen und der Immissionsrichtwert nicht bereits durch eine Anlage ausgeschöpft 
wird. Bei der Prüfung sind ggf. auch Zuschläge für die Tonhaltigkeit und Reflexionen an Fassaden 
zu berücksichtigen. 
 
 
 

 Reine Wohn-
gebiete  

Allg. Wohnge-
biete  

Misch-/Dorf-/ 
Urbane Gebie-

te 

Gewerbe-
gebiete  

 
Um 6 dB(A) reduzierter  
Immissionsrichtwert  
der TA Lärm für die Nachtzeit 
(22:00 – 6:00 Uhr) 
 

29 dB(A) 34 dB(A) 39 dB(A) 44 dB(A) 

 
 
 
Zur Vermeidung von Lärmkonflikten wird empfohlen, vor dem Kauf der Wärmepumpe von einem 
unabhängigen Sachverständigen eine detaillierte Prognose der Lärmimmissionen erstellen zu las-
sen. 

 

 

Weitergehende Informationen mit Berechnungshilfen gibt es im Internet: 
 
- LAI-Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm beim Betrieb von stationären Gerä-
ten in Gebieten, die dem Wohnen dienen (Kurzfassung für Luftwärmepumpen, Stand 28.08.2023): 
 

 https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden-laerm-bei-stationaeren-
geraeten-kurzfassung_1698053205.pdf 

 
 
- Schallrechner für Wärmepumpen im Internet (interaktiver Assistent zum LAI-Leitfaden): 
 

 https://lwpapp.webyte.de/ 


